Hinweise zum Nachteilsausgleich bei  Vorliegen einer Lese- und Rechtschreibschwäche

gemäß KMBek vom 16.11.1999

Folgende Bestimmungen sind zu berücksichtigen:

Ein Zeitzuschlag sollte gewährt werden. Dieser wird von der Schulleitung aufgrund der Empfehlungen der Fachlehrkräfte und des Schulpsychologen festgelegt.

Die Zeitverlängerung bzw. die verkürzte Form der Leistungserhebung kann für einzelne Fächer aber auch für alle Fächer empfohlen werden.

Im Fach Deutsch:

Bei Diktaten Anpassung der Leistungserhebung an den Leistungsstand des Schülers nach pädagogischen Ermessen; ggf. Verkürzung des Inhalts, Lückendiktat, Verbalbeurteilung. Zurückhaltende Gewichtung der Leistungen im Lesen und Rechtschreiben. Keine Wertung der Rechtschreibung bei Aufsätzen, Niederschriften, Protokollen.

In der Abschlussprüfung zurückhaltende Gewichtung der Rechtschreibleistung.

In Fremdsprachen:

Mündliche Leistungen sollen im Vordergrund stehen bei der Feststellung der Zeugnisnote. Zurückhaltende Gewichtung der Leistungen im Lesen und Rechtschreiben.

Übrige Fächer:

Die Rechtschreibung darf nicht in die Notengebung einfließen. Ein zusätzliches Vorlesen  schriftlich gestellter Aufgaben kann empfohlen werden.

Empfehlungen zur Umsetzung:

Zeugnisbemerkung:

„Aufgrund einer vorübergehenden Lese-Rechtschreibschwäche werden die Leistungen im Lesen und Rechtschreiben nicht gewertet“.

Verzichtet ein Schüler in Fremdsprachen auf den Nachteilsausgleich, so sollte dies im Zeugnis ebenfalls vermerkt werden.

Geltungsdauer: 


Die vorliegende Bestätigung ist für 2 Jahre gültig. Die Hinweise zum Nachteilsausgleich und Fördermaßnahmen werden durch Zusammenarbeit der Lehrkräfte untereinander und mit den Eltern dem aktuellen Stand angepasst.

Die Bescheinigung soll in den Schülerakt aufgenommen werden sowie eine Kopie dem jeweils aktuellen Notenbogen beigelegt werden. 

Die Hinweise zu Nachteilsausgleich und Fördermaßnahmen werden durch Zusammenarbeit der Lehrkräfte mit  dem Schulpsychologen und mit den Eltern jeweils dem aktuellen Stand angepasst. 

Die Klassenleitung wird gebeten, nach Absprache mit den Kollegen und Verweis auf die Empfehlungen der Schulleitung einen Vorschlag für ein sinnvolles Ausmaß der Zeitverlängerung zu unterbreiten, diese gemeinsam vereinbarten Maßnahmen schriftlich festzuhalten und v.a. die Kollegen, die nicht Deutsch oder Englisch in der Klasse unterrichten, auf  den Sachverhalt hinzuweisen. 
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